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Abb. 1

: 30000 des projektierten Fitschbachwerkes.

Situationsplan 1

m*/sek. Ausbau betragt die Winterenergie 19,1 Mio
kWh, die Sommerenergie 65,6 Mio kWh, total 84,7
Mio kWh. Je hoher der Ausbau gewahlt wird, desto
grosser wird der Anfall unkonstanter, witterungs-
abhingiger Sommerenergie, die nur mit Miihe und
zu billigen Preisen verwertet werden kann. Der Aus-
bau auf 3,0 m"/sek. ist den NOK. nur moglich, weil
sie das Fitschbachwerk im Verbundbetrieb mit dem
Lontschwerk und den {iibrigen grossen Speicher-
anlagen ausniitzen konnen, deren Fiillperiode mit
den Zeiten voller Wasserfiihrung beim Fitschbach-
werk ungefihr iibereinstimmt.

Um die Energicerzeugung des Fitschbachwerkes
den Bediirfnissen der Konsumenten moglichst anzu-
passen, wire im Urnerboden ein grosses Speicher-
becken erwiinscht, damit der Wasseriiberschuss des
Sommers zur Erzeugung von Winterenergie heran-
gezogen werden konnte. Hierzu miisste der ostliche
Talausgang durch eine hohe Staumauer abgesperrt
werden. Die geologischen Verhaltnisse an dieser
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Stelle sind aber so ungiinstig, dass auf die Erstel-
lung einer grossen-Staumauer verzichtet werden muss.

Es wurde auch die Erstellung der Zentrale im
Thierfehd mit Druckstollen unter dem Kammerstock
untersucht. Den Leistungsausfall infolge des gegen-
tiber der gewdhlten Variante um 129 m geringeren
Gefilles vermag aber der zur Energieerzeugung her-
beigezogene Schridjenbach mit seinem spezifisch
kleineren Abfluss nicht wettzumachen. Die Ver-
hiltnisse fiir den Bau des Wasserschlosses des
Schrijenbach-Zuleitungsstollens und des ohne Zwi-
schenangriffsstellen anzulegenden Druckstollens wi-
ren ungiinstiger, die Erzeugungskosten der Energie
um 30 % hoher. Daher musste diese Variante aus
wirtschaftlichen Griinden ausscheiden. Es ist zudem
fiir die Weiterverfolgung der Projekte fiir ein
Linth-Limmernwerk von Vorteil, wenn die Lage der
kiinftigen Zentrale fiir dieses Werk nicht durch den
vorangegangenen Bau des Fatschbachwerkes priju-
diziert wird.

Die Ausnutzung der Blenio- Wasserkrifte

Der Grofle Rat des Kantons Tessin hat anfangs
Januar 1946 den Vertrag iiber die Bildung eines
Konsortiums zum Studium des Projektes und zur
spatern Griindung einer Aktiengesellschaft fiir den
Bau und Betrieb der Kraftwerke im Bleniotale
genehmigt. Wir geben diesen Vertrag im Auszug
wieder. In der Diskussion im Grossen Rat ist auch
der Gedanke der Verstaatlichung der Tessinischen
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Wasserkrifte wieder aufgegriffen worden. Der Ver-
treter der Regierung konnte aber den Nachweis lei-
sten, dass durch den Vertrag den Interessen des Kan-
tons am besten gedient ist. Er wurde denn auch ein-
stimmig bei zwei Enthaltungen genehmigt.

Die Ausarbeitung der Projekte ist Ing. Dr. Kaech
iibertragen worden. Vor der Griindung der Gesell-
schaft muss die Frage der Konzessionierung durch
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den Kanton Graubiinden abgeklirt werden, da das
Greina-Staubecken auf Biindner Boden liegt. Soll-
ten die Verhandlungen zu keinem Ergebnisse fiihren,
miisste der Entscheid des Bundesrates angerufen
werden.

Vertrag iiber die Bildung eines Konsortiums fiir das Stu-
dium des Projektes und die spiitere Griindung einer A.-G.
fiir den Bau und den Betrieb des Kraftwerkes im Blenio-
Tal

1. Konsortium fiir das Studium

Art. 1. Zum Zwecke der Weiterfithrung der technischen,
wirtschaftlichen und finanziellen Studien wird das «Kon-
sortium fiir die Wasserkriifte des Blenio-Tales» gebildet.

Art. 2. Die Mitglieder und ihre Beteiligung sind: a)
Kanton Tessin 25 %, b) Elektrizititswerk Stadt Ziirich
(EWZ) 17 %, Nordostschweizerische Kraftwerke A.G.
(NOK) 17 %, d) Aare-Tessin A.G. fiir elektr. Unterneh-
mungen (Atel) 17 %, e) Elektrizititswerk Basel (EWB)
12 %, f) Bernische Kraftwerke A.G. (BKW) 12 %.

Art. 3. Zusammensetzung des Direktoriums: drei Mit-
glieder des Kantons Tessin, je zwei Mitglieder von
EWZ, NOK und ATEL, und je ein Mitglied von EWB
und BKW.

Art. 4. Die veranschlagten Kosten von 600 000 Fr. fiir
die Studien werden von den Mitgliedern im Verhiltnis
ihrer Beteiligungsquoten in das Konsortium eingebracht.

Art. 5. Das Konsortium iibernimmt alle bisher geleiste-
ten Arbeiten fiir Vorstudien und vergiitet deren Kosten.

1I. A.G. fiir Bau und Betrieb

Art. 6. Die Bildung der A.G. erfolgt nach Abschluss der
Studien, vorausgesetzt dass: a) das technische Projekt
fiir das Akkumulierbecken abschliessend ausgearbeitet
ist, b) die Konzession ausserhalb der Kantonsgrenzen
sichergestellt ist, ¢) die Energiekosten sich als wirtschaft-
lich erweisen, d) die Finanzierung des Baues sicherge-
stellt ist.

Art. 7. Jedes Mitglied partizipiert durch Uebernahme
von Aktien im Verhiltnis seiner Beteiligung am Kon-
Sortium. Fiir den Kanton Graubiinden ist eine angemes-

sene Beteilisung vorgesehen, wobei die ausser dem Kan-
ton Tessin beteiligten Mitglieder ihre Quote um max. 2 %
reduzieren wiirden.

Art. 8. Jedes Mitglied bezieht Energiequoten und leistet
Beitriige zu den Kosten im Verhiltnis zu seinem Anteil
an der A.G. In den Kosten ist eine Dividende einbezo-
gen, welche um rund 1 % hoher ist als die mittlere Ver-
zinsung auf festen Anleihen der Gesellschaft.

Art. 9. Der Sitz der Gesellschaft wird sich im Kanton
Tessin befinden. Die Mitglieder haben nach Massgabe
ihrer Beteiligung Sitze im V.-R. und im Direktorium. Ein
Mitglied aus dem Kanton Tessin ist gleichzeitig Prisi-
dent des V.-R. und des Direktoriums.

Art. 10. Die Studienprojekte des Konsortiums gehen an
die Gesellschaft iiber, und die Kosten werden zuriick-
erstattet.

Art. 11. Der Vertrag ist unbeschréinkt giiltig und kann
nicht vor Abschluss der Studien gekiindigt werden.

Art. 12. Der Vertrag ist in deutscher und italienischer
Sprache abgefasst, und der italienische Text ist ver-
bindlich.

Vertrag zwischen dem Kanton Tessin und den anderen
Mitgliedern des Konsortiums

Im Zusammenhang mit Art. 8 gelten fiir den Kanton
Tessin folgende zusétzliche Bestimmungen:

Art. 1. Die Beteiligten erkliren sich bereit, wihrend
einer gewissen Zeit die Energiequoten des Kantons Tes-
sin zu iibernehmen, falls dieser sie nicht beziehen sollte.

Art. 2. Obige Bestimmung gilt max. fiir zehn Jahre von
der Inbetriebsetzung der Anlage an gerechnet. Die {ibri-
gen Mitglieder verteilen die Quoten des Kantons Tessin
im Verhiltnis ihrer Beteiligung.

Art. 3. Der Kanton Tessin kann wihrend dieser zehn
Jahre nichtbezogene Quoten nachbeziehen, wenn er die
iibrigen Mitglieder mindestens ein Jahr vorher dariiber
informiert.

Art. 4. Verzichtet der Kanton Tessin auf Energiebezug,
so muss er den entsprechenden Aktienanteil zu Gunsten
der iibrigen Mitglieder abtreten.

Art. 5. Bei totalem Verzicht bleibt der Kanton Tessin
auf jeden Fall mit 10 %, beteiligt.

Ueber die «Weihnachtsniederschlige»
Von Dr. Schiiepp, Eidg. Meteorologische Zentralanstalt, Ziirich

Die grosseren Niederschlige zwischen der vergan-
genen Weihnacht und dem Neujahr sind sicher noch
0 Erinnerung, und viele werden sich gesagt haben:
“Aha, wieder wie gewohnt um diese Jahreszeit reg-
ferisch und warm.» «Wie gewohnt» . . . ist das wohl
fichtig? Besteht in dieser Zeitspanne wirklich eine
tthghte Wahrscheinlichkeit fiir Niederschlige? Wir
Wollen auf Grund der nun schon seit 82 Jahren

urchgefiihrten schweizerischen Wetterbeobachtun-
8en eine Antwort auf diese Frage suchen.

Wer schon an Gewittertagen Reisen gemacht hat,
Weiss, wie verschieden die Niederschlagsmengen an

den einzelnen Orten sein kdnnen. Wir miissten also
fiir eine Untersuchung solcher Gewitterniederschlige
die Messungen einer grossen Anzahl von Orten be-
trachten, um ein allgemeines Bild zu erhalten, wie es
fir die Elektrizitdtswirtschaft notwendig ist. In den
Wintermonaten sind aber die Gewitter sehr selten,
und daher auch diese lokalen Verschiedenheiten we-
nig ausgepragt. Wir konnen dann die Niederschlags-
beobachtungen von Ziirich als reprisentativ fiir die
ganze Nordostschweiz ansehen. Vergleichen wir
diese Messungen mit anderen Stationen, z. B. vom
Sdntis, so sehen wir, dass sich wohl die gefallenen

3



	Die Ausnutzung der Blenio-Wasserkräfte

